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Antrag auf Dispens von der Wählbarkeitsvoraussetzung des Hauptwohnsitzes 
[bookmark: _GoBack](Art. 8 GStVS)

[bookmark: Text15]Hiermit beantrage ich als Kirchenverwaltungsvorstand der Kirchengemeinde       folgende/n Kandidatin/Kandidaten zur Wahl der Kirchenverwaltung nach Art. 8 Abs. 3 von der Wählbarkeitsvoraussetzung des Hauptwohnsitzes im Bereich der Kirchengemeinde (Art. 8 Abs. 1 Nr. 2 GStVS) aus gerechtem Grund zu befreien.
	Kandidat/in für die Kirchenverwaltungswahl 2018

	Vorname und Familienname
	     

	Geburtsdatum
	     

	Anschrift 
	     

	Hauptwohnsitz in der Kirchengemeinde
(Name und Ort der Kirchengemeinde) 
	     

	Kandidatur in der Kirchengemeinde
(Name und Ort der Kirchengemeinde) 
	     

	Begründung*

	     

	Antragsteller (Kirchenverwaltungsvorstand)

	Vorname und Familienname
	[bookmark: Text12]     






	Ort, Datum
	L. S.
	Unterschrift des Kirchenverwaltungsvorstandes



*	Als Kirchenverwaltungsmitglied kann gewählt werden, wer
1. der römisch-katholischen Kirche angehört,
2. im Bereich der Kirchengemeinde seinen Hauptwohnsitz begründet hat, 
3. kirchensteuerpflichtig ist und 
4. am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat (Art. 8 Abs. 1 GStVS). 
Von der Wählbarkeitsvoraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 (Hauptwohnsitz im Bereich der Kirchengemeinde) kann das Erzbischöfliche Ordinariat auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes in begründetem Einzelfall eine Befreiung erteilen (Art. 8 Abs. 3 GStVS).

Bitte beachten Sie: Eine Befreiung vom aktiven Wahlrecht ist nicht möglich. Die Stimmabgabe darf nur in der Kirchengemeinde des Hauptwohnsitzes erfolgen.

Bitte senden Sie diesen Antrag unterschrieben und gesiegelt per E-Mail an KVWahlen2018@eomuc.de oder per Post an Erzbischöfliche Finanzkammer München, Haushalt und Aufsicht von Kirchenstiftungen, Projekt KV-Wahlen 2018, Postfach 33 03 60, 80063 München.
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Du bist Christ.
MACH WAS DRAUS.




